
Aufgaben und Ansprechpartner der Jagdaufsicht

Rechtsgrundlage: § 27 AJSV

a) �Aufsicht�über�die�Einhaltung�der�Bestimmungen�zu�den�Schonzeiten�
�jagdbarer�Wildtiere,�zum�Arten-�und�Lebensraumschutz�und�zur�Leinen-
pflicht�für�Hunde:

Aufgabenbereich 
und�Erläuterungen

Ziele�und�Aktivität� 
der Jagdaufsicht

Ansprechpartner Hinweise

Schonzeiten  
jagd barer Wildtiere

Einhaltung der Schonzeiten 
durch Pächter und Jagdgäs
te sowie bei Selbsthilfemass
nahmen überwachen.

Bei Verstössen auf Selbst
anzeige (bei Staatsanwalt
schaft) hinwirken, sonst 
nach Durchführung eines 
internen Gesprächs Anzeige 
bei der Staatsanwaltschaft 
erstatten.

Fehlabschüsse: Spezielle 
gesetzliche Regelungen 
beachten.

Obleute der Jagd
gesellschaften.

Wenn ratsam, 
Jagdverband bei
ziehen.

Nach erfolgter An
zeige Jagdverwal
tung informieren.

Fehlabschüsse 
sind der Jagd
verwaltung zu 
melden.

Kapitel 6  
resp. 9

Verendete Wildtiere 
mit unklarer Todes
ursache

Wenn möglich Bergung oder 
Sicherung der Fundstelle und 
Abklärung der Todesursache, 
unverzüglich Eintrag in der 
Jagdstatistik bei geschützten 
Wildtieren.
Beim Auffinden verletzter/ 
verendeter Biber, Biber
experten informieren. 

Kant. Jagd
verwaltung / Biber
experten, Rissex
perten.

Kapitel 7  
resp. 10

Meldungen über 
NutztierRisse

Kontakt mit Jagdverwaltung 
aufnehmen. Riss markieren/
absperren und unangetastet 
liegen lassen.

Kant. Jagd
verwaltung / Riss
experten.

Kapitel 7

Streunende  
(wildernde)  
Hunde/Katzen

Bei streunenden Hunden 
 Halter informieren/verwar
nen (Liste der Hundehalter 
bei der Gemeinde), bei wil
dernden Hunden bei Stadt-/
Repol Anzeige erstatten

Stadt-/Regional
polizei
(cc Jagdaufsicht 
von Nachbar
revieren).

Kapitel 7  
 resp. 10

Aufgabenbereich 
und�Erläuterungen

Ziele�und�Aktivität� 
der Jagdaufsicht

Ansprechpartner Hinweise

Auffinden  verendeter 
Wildtiere mit 
 Verdacht auf Gift
anwendung

Umgehend:�Kantonspolizei, 
Gruppe Umwelt und Tier
delikte informieren über 
062 835 81 81; sowie 
 während Bürozeiten  
umweltundtier@kapo.ag.ch

Jagdverwaltung 
 informieren.

Kapitel 7  
resp. 10

Begründeter Ver
dacht auf Wilderei 
respektive die fest
gestellte Verwendung 
von verbotenen 
Hilfsmitteln und Me
thoden für die Jagd 
durch Unbekannte

Bei der Stadt-/Regio nalpolizei 
Anzeige gegen Unbekannt 
einreichen. Selbständige�
Ermittlungen�durch�die�
Jagdgesellschaft�sind�zu�
unterlassen.

Jagdverwaltung 
sowie benachbarte 
Jagdgesellschaf
ten informieren.

Kapitel 10

Anwendung für die 
Jagd verbotener 
Hilfsmittel/Jagd
methoden/Fehlab-
schüsse innerhalb 
der Jagdgesellschaft 
(Mitpächter, Jagd
gast)

Auf Selbstanzeige hin
wirken, andernfalls nach 
Durchführung eines internen 
Gesprächs Anzeige bei der 
Staatsanwaltschaft erstat
ten.

Fehlabschüsse:  
Spezielle gesetzliche  
Regelungen beachten.

Obfrau bzw. 
 Obmann der Jagd
gesellschaft. 
Obleute der Jagd
gesellschaften. 

Wenn ratsam, 
Jagdverband 
 beiziehen.

Nach erfolgter An
zeige Jagdverwal
tung informieren.

Fehlabschüsse 
sind der Jagd
verwaltung zu 
melden.

Kapitel 9

RehkitzSchutz  
vor Vermähen

Beim Unterlassen von zumut
baren Handlungen, um Wild
tiere vor der Verletzung durch 
Mähmaschinen zu schützen 
respektive wenn das Ge
spräch mit dem verantwort
lichen Landbewirtschafter 
zu keiner Einsicht führte, 
kann�zur�Problemlösung�
der�Bauernverband�Aargau�
beigezogen�werden.

Letzte Möglichkeit:  
Anzeige erstatten bei der 
Kantonspolizei, Gruppe Um
welt und Tierdelikte. umwelt
undtier@kapo.ag.ch

Obfrau bzw. 
 Obmann der Jagd
gesellschaft. 

 Bauernverband 
Aargau; 
 Geschäftsstelle

Kapitel 10

Gemeinsam 
mit Landwirten 
angehen. Ist 
Sache der 
Landwirt
schaft. Jagd
gesellschaft 
leistet Unter
stützung.

Aufgabenbereich 
und�Erläuterungen

Ziele�und�Aktivität� 
der Jagdaufsicht

Ansprechpartner Hinweise

In Weide oder 
Schutzzäunen 
 gefangene/ 
verhedderte  
Wildtiere

Stets�die�verantwortlichen/
betroffenen�Nutztierhalter�
informieren.�Wenn das Ge
spräch mit diesen zu keiner 
Einsicht führt, zumutbare 
Handlungen zum Schutz 
der Wildtiere vorzunehmen, 
kann zur�Problemlösung�der�
Bauernverband�Aargau�bei-
gezogen�werden.

Letzte Möglichkeit: Anzeige 
erstatten bei Kantonspolizei, 
Gruppe Umwelt und Tier
delikte.  
umweltundtier@kapo.ag.ch

Obfrau bzw. 
 Obmann der Jagd
gesellschaft. 

Bauernverband 
Aargau; Geschäfts
stelle.

Kapitel 2  
resp. 10

Merkblatt «Ver
meiden von 
Unfällen mit 
Weidenetzen», 
Bauernverband 
Aargau.

Präparieren von  
Wildtieren oder  
Teilen davon

Hinweis auf Bewilligungs
pflicht, wenn Wildtier ge
schützt.

Bewilligung Präpa
ration: Kant. Jagd
verwaltung.

Kapitel 8

Leinenpflicht  
für Hunde

Überwachen und Erwirken 
des gesetzeskonformen 
Verhaltens.

Anzeigen bei Wieder
holungen oder Weigerung.

Stadt-/ 
Regionalpolizei. 
Diese informiert 
die Gemeinde
behörde.

Kapitel 2  
resp. 10

Periode ge
mäss AJSV; 
1.4. – 31.7.

Jagdaufsicht 
ist für den 
Vollzug allfällig 
verschärfter 
Regelungen ge
mäss kommu
nalem Polizei
reglement nicht 
zuständig.
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Aufgabenbereich 
und�Erläuterungen

Ziele�und�Aktivität� 
der Jagdaufsicht

Ansprechpartner Hinweise

Widerhandlungen 
gegen das Fahrver
bot für Motorfahrzeu
ge auf Waldstrassen.

Widerhandlungen 
gegen das Befahren 
und Bereiten von 
Waldboden abseits 
Waldstrassen und 
Waldwegen gemäss 
kommunaler Fahrver
botsregelung/Plan. 

Widerhandlungen 
gegen die Auflagen 
bewilligungspflichti
ger Veranstaltungen 
im Wald sowie beim 
Durchführen be
willigungspflichtiger 
Veranstaltungen im 
Wald, für die keine 
Bewilligung vorliegt.

Ist�Sache�der�Stadt-�und�
Regionalpolizei.�

In Absprache mit der  Polizei 
liefert die Jagd aufsicht 
 sachdienliche Hinweise und 
Angaben und macht Fehl bare 
bei klar erkennbaren Verstös
sen wenn möglich auf das 
Verbot aufmerksam.

Obfrau bzw. Ob
mann der Jagdge
sellschaft.

Kapitel 10

b) �Mitwirkung�bei�Erhebungen�zur�Jagdstatistik,�bei�Abschussplanungen,�
bei der�Bekämpfung�von�Tierseuchen�und�beim�Vollzug�jagdrechtlicher�
Anordnungen

Aufgabenbereich 
und�Erläuterungen

Aktivität�Jagdaufsicht Ansprechpartner Hinweise

Jagdstatistik Gemäss den Absprachen 
innerhalb der Jagdgesell
schaft.

Obfrau bzw.  
Obmann der Jagd
gesellschaft.

Gemäss den 
Weisungen der 
Jagdverwal
tung.

Abschuss planungen Gemäss den Absprachen in
nerhalb der Jagdgesellschaft 
sowie der Jagdgemeinschaf
ten (Massnahmenplan).

Obfrau bzw. Ob
mann der Jagd
gesellschaft 
respektive der 
Jagdgemeinschaft 
(Massnahmen
plan).

Federführung 
bei Rehwild
Abschusspla
nung: Jagdge
sellschaft.

Federführung 
bei Abschuss
planung 
gemäss Mass
nahmenplan: 
Jagdverwal
tung.

Aufgabenbereich 
und�Erläuterungen

Aktivität�Jagdaufsicht Ansprechpartner Hinweise

Vollzug jagd
rechtlicher und tier
seuchenpolizeilicher 
Anordnungen

Gemäss den Absprachen/
Anordnungen der Jagd
verwaltung und dem Veteri
närdienst.

Jagdverwaltung. Jagdverwal
tung stellt 
wenn nötig Zu
sammenarbeit 
mit der Polizei 
sicher, da die 
Jagdaufsicht 
keine polizei
lichen Kompe
tenzen hat.

c) �Beratung�der�Grundeigentümerinnen�und�Grundeigentümer�beziehungs-
weise�der�für�die�Bewirtschaftung�des�Grund�eigentums�zuständigen�Per-
sonen�in�der�Anwendung�von��Verhütungs-�und�Selbsthilfemassnahmen

Aufgabenbereich 
und�Erläuterungen

Aktivität�Jagdaufsicht Ansprechpartner Hinweise

Bei Selbsthilfe Ein
halten der gesetz
lichen Bestimmun
gen (Schonzeiten, 
Tierschutz, Zäune, 
Netze), Gebrauch von 
Waffen, Munition und 
Fallen, Überwachung 
von Jagd und Ver
grämungsmethoden 
(rechtliche Vorgaben, 
Störungen):

Erwirken des gesetzeskon
formen Verhaltens durch Be
ratung, Instruktion und Kon
trollen. Kommen trotzdem 
Verstösse vor, sind diese bei 
der Kantonspolizei, Gruppe 
Umwelt und Tierdelikte  
umweltundtier@kapo.ag.ch 
anzuzeigen.

Obfrau bzw. Ob
mann der Jagdge
sellschaft.

Kapitel 5

d) �Unterstützung�der�Jagdgesellschaften�bei�der�Kontrolle�der�Jagdpässe�
und Jagdkarten

Aufgabenbereich 
und�Erläuterungen

Aktivität�Jagdaufsicht Zuständiger� 
Ansprechpartner

Hinweise

Jagdpässe und 
Treffsicherheits
nachweise

Im Auftrag der Jagdgesell
schaft auf Gesellschafts
jagden stichprobenweise 
Kontrolle nach Ankündigung 
Jagdleitung.

Obleute, 
 Jagdleitung.

Jagdkarten: Sicherstellen, dass solche 
ausgestellt werden. Stich
probenweise Kontrolle bei 
unbegleiteten Jagdgästen.

Obleute, 
 Jagdleitung.

e) �Melde-�und�Koordinationsstelle�bei�Fragen�und�Problemen�im Zusammen-
hang�mit�Wildtieren,�insbesondere�bei�Unfällen�mit�Wildtieren.

Aufgabenbereich 
und�Erläuterungen

Aktivität�Jagdaufsicht  Ansprechpartner Hinweise

Fragen und Probleme 
im Zusammenhang 
mit schadenstiften
den und zur Last 
fallenden 
Wildtieren

Beratung sicher stellen. 
Bei erheblichen Schä
digungen in Absprache 
mit Jagdleitung Ab
schüsse durch Jagd
pächter vornehmen.

Jagd verwaltung. Kapitel 5, 6

Schonzeiten be
achten; evtl. entspre
chende Bewilligung 
bei Jagdverwaltung 
beantragen.

Unfälle mit 
 Wildtieren, vor allem 
im Strassenverkehr

Sichern Unfallstelle, al
lenfalls Nottötung/He
geabschuss verletzter 
Wildtiere vornehmen.
Wenn nötig Nachsu
chen einleiten/durch
führen.

Unverzüglich�polizei-
liche�Unterstützung�
anfordern,�wenn�
die�Sicherheit�von�
Personen�und�Tieren�
�gefährdet�ist�oder�
wenn�die�Jagdaufsicht�
durch�Personen�am�
Erfüllen�ihres�Auftrags�
gehindert�wird.

Beratung der am  Unfall 
Beteiligten.

Bestätigung Wild unfall 
im Schaden rapport 
z.H. Fahrzeugversiche
rung.

Meldezentrale 
Kantonspolizei 
Nr. 117

Kapitel 1, 3, 4, 10 
resp.  
Checklisten

Telefonische 
 Erreichbarkeit 
der Jagdaufsicht 
sicherstellen.

Unverzügliche Mel
dung an Jagdverwal
tung bei Abschüssen 
von geschützten Tie
ren sowie während 
Schonzeit (Eintrag 
Jagdstatistik).

Für die von ihrer 
Jagdaufsicht bei 
Wildunfällen im 
Strassenverkehr er
brachten Leistungen 
erheben die Jagdge-
sellschaften von den 
Verursachenden eine 
Gebühr von pauschal 
Fr. 200.– pro Scha
denfall. 
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